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bunden ſind und der großen äſſe, deren ſie dadurch heilha
werden önnen. Welch are Gnaden durch etung der ſechs
Vaterunſer, Ave und re Ar die Mitglieder des lauen Scapuliers!
und ſo noch viele andere Gnaden und äſſe dieſes und der anderen
Scapuliere. In Inſtituten und PS on thunli iſt, möchte
eS ſich empfehlen, In die einzelnen Scapuliere an verſchiedenen agen,

denen deren Ertheilung beſonders paſſend erſcheint, das
weiße eſte der heiligſten Dreifaltigkeit, das braune Scapulier⸗
onntag de monte Carmelo, das Qaue der unbefleckten
Empfängnis N. einzukleiden, das Verſtändnis und die Pietät

dieſelben erhöhen. Uebrigens wird ſicher die Mühe (und
manchmal auch xpenſen, enn man manches Scapulier gratis
geben muſs) reichen Gotteslohn erwerben. Und dürfte nicht vielleicht
dies gute Werk jenen leiblichen erken der Barmherzigkeit beizuzählen
ſein, V — die Nackten bekleiden (Unwiſſende belehren)? Und
welcher dadurch Gebete ſo vieler theilzunehmen, die man
eingekleidet hat und welche oft ankend nachrühmen: „Sie haben
mich In die un heiligen Scapuliere eingekleidet, ergelts Gott!“

Schlinig bei un IrO Karl Ehrenſtraſſer
NII Zweifelhaft Reſtitution, n  eidung des

Beichtvaters, Folgen für denſelben. Ein Pönitent ſagt
In der El „Vor mehreren Jahren habe ich einem errn eine
bedeutende Summe Geldes entwendet, ihm aber ieſelbe ſpäter Ar
die Poſt In einem infachen, mit einer gewöhnlichen QArte verſehenen
Couverte zugeſandt. Nun aber ſind bei dem betreffenden Abgabe⸗
Oſtam ſeit angem Geldunterſchlagungen eitens eines mit der
Beſorgung der Briefe betrauten Beamten vorgekommen, und dieſer
Beamte war jedenfalls daſelb ſchon thätig, als ich meine endung
aufgab Kann ich betreffs der Reſtitution, die miu oblag, ruhig
ſein, oder habe ich diesbezüglich noch irgend we Verpflichtung?“

Der Beichtvater erwidert nach einiger Ueberlegung nicht ohne
bedeutende Ar In ſeinem V  E1 üvren, der
Pönitent ſei jeder weiteren. Verpflichtung überhoben, da die Unter⸗
ſchlagung de bezüglichen Reſtitutionsgeldes trotz ſonſtiger Defrau⸗
dationen nicht von vorneherein Angenommen werden müſſe oder auch
nuLr könne. Zudem ſei 10 der Pönitent in Glauben vorgegangen
und * dürfe ihm 0  21 umſoweniger eine nicht feſtſtehende Ver⸗
pfli  ung auferlegt werden. Was iſt von dieſer Entſcheidung des
Beichtvaters halten, welches ſind die Folgen für ihn?

Ob die Reſtitutionsſumme wirklich den Eigenthümer
gelangt iſt, muſs nach den Angaben des Pönitenten als ſehr zweifelha
betrachtet werden. Denn hat man nur geringe (moraliſche) Gewähr,
daſs Geld, der Poſt In der oben angeführten Weiſe zur Beförderung
übergeben, ſein Ziel erreiche, ſo ſind diesbezügliche Bedenken umſo⸗
mehr In unſerem Falle gerechtfertigt. Was nun immer die Theologen
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ber das Verhalten 1II 10 de restitutione ACta agen, ˙ iſt eS
gewiſs, daſs eS zunächſt (wenn man nicht vorzieht, ohne weiteres
noch einmal vu reſtituieren) Pflicht iſt, den Zweifel möglichſt
beheben. Der Pönitent müſste alſo vorderhand in der Sache entweder
ſe oder durch eine andere erſon, etwa den Beichtvater, noch
nähere Erkundigungen einzuziehen und ſo größere larhei
gewinnen rachten Will das nich thun, oder kann EL * nicht
thun, ſo haftet ETL noch ferner für die entwendete Summe, da der
icheren Verpflichtung (zu reſtituieren) durch die ungewiſſe Erfüllung
umſo weniger entſprochen iſt, als ES ſich handelt eine restitutio

ICtO debita und als ferner die Ungewiſsheit durch die objectiv
nicht zu leugnende, auch ſubjectiv vielleicht nicht anzurechnende
Nachläſſigkeit de Schuldners entſtanden iſt Denn wenn auch dieſer
In gutem Glauben gehandelt hat, ſo hat zwar nach der trefflichen
Bemerkung des Alphonſus III. Nir 705) bei einem anderen
aber mit dem unſeren verwandten Falle augenblicklich ſein Gewiſſen
vor einer Sünde bewahrt, nicht aber der objectiven Pflicht Genüge
geleiſtet. Daraus geht hervor, daſs, und inwieweit der
Beichtvater objectiv falſch geurtheilt hat

II Wenn die Ur des Bei  ater zu irren, nicht die olge
einer gewiſſen Aengſtlichkeit war, bei der man bisweilen auch dann
noch zweifelt, und zu fehlen fürchtet, wenn der Verſtand ereits
klar und deutlich geſprochen hat, ondern aus der wirklichen Einſicht
hervorgieng, nicht zu wiſſen, was In dieſem Falle der (COnfessarius
3u un habe (ſei ‘S an ſich ſei 8 principiis reflexis). ſo Are
* eine Pflicht geweſen, ſein Urtheil aufzuſchieben, oder den Pönitenten

einen anderen Beichtvater zu weiſen, oder eine andere der von
den Theologen für hnliche Fälle empfohlenen Handlungsweiſen
Anzuwenden. Der Beichtvater hat ar  m, weil handelnd Im
praktiſchen Zweifel, auch ſubjectiv efehlt, und zwarE Qn Aund
für ſich wer, betrifft eS 10 eine materia gravis. edoch kann
die In dem nicht unwahrſcheinlichen Falle als eine geringere
betrachtet werden, die augenblickliche Verwirrung und Ur
eine ruhige Ueberlegung und nfolge davon ein Vorgehen nach den
Principien der 0r ſehr erſchwerte; 10 von dieſem Standpunkte
Aus waäre P8 möglich, daſs Unter Umſtänden ogar das Fehlen jeder

angenomme werden müſste Andererſeits aber Arehinwiederum
auf das Vorhandenſein einer erkennen, wenn da objectiv
falſche Vorgehen des Beichtvater In einer nicht rechtfertigenden
Vernachläſſigung des üdtum ſeinen run

III Da der Beichtvater, wie nachgewieſen worden iſt, In ſeiner
Entſcheidung geirrt hat, ſo obliegt * ihm, den Fehler nach den
hierüber geltenden Regeln nach Möglichkeit gut zu machen Dieſe
hier anzuführen, dürfte wohl überflüſſig ſein; nur ern Fall, der
nicht ſo fern iegt, ſoll beſprochen werden.
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Was hat der Prieſter für eine Verpflichtung, wenn der Pönitent
nicht wiederkehrt, und wenn ihm ſe (dem Prieſter) die Perſon,
der zu reſtituieren iſt, und die Höhe der zu reſtituierenden Summe
vollſtändig unbekann in Wir antworten: Hat der Beichtvater
bei ſeiner Entſcheidung (ſubjectiv) nicht oder doch u u In läſs⸗
e E geſündigt, ˙ iſt ELr nach der gewöhnlichen und
vollkommen ſicheren ehre der Moraliſten betreffs Reſtitution z u
nichts verpfli  et Hat CT aber (auch ſubjectiv) chwer
efehlt, ſo geht aus den arlegungen der Theologen 35  ber die
miusta damnificatio, die COOperatio und die ineerta debita folgendes
hervor: Der Prieſter hat reſtituieren, und zwar pauperibus
VSI CausSaE piae. Was aber die Höhe deſſen, was geſpendet
werden muſs, anlangt, ſo möchten wir nach dem rundſatze 1101
ESt imponenda Obligatio. Ubi de 10f Certo (Constat auf ein
Minimum herabſteigen, ſofern nur die ſo verausgabte Summe
eine materia gravis („bedeutende“ In der Anklage) ausmacht. Der
Sicherheit halber aber und zur Beruhigung des Gewiſſens dürfte
68 übrigens gerathen ſein, In einem ſolchen Falle den apoſtoliſchen
Stuhl (Pönitentiarie) 3u recurrieren; Roms Entſcheidungen pflegen
zudem In derartigen Dingen nicht bloß gerecht, ondern auch mi
zu ſein

Hall (Tirol). mbr E'r

Katechismusfrage.))) „Die Katechismusfrage
iſt noch ange nicht gelöst“, kann hören. mne Löſung dieſer
rage In einer für alle Verhältniſſe voll entſprechenden Weiſe iſt
überhaupt unmöglich, weil die Unterrichtsbedürfniſſe nach Ort und
Zeit nd Individuum zu ehr verſchieden ſind Eine voll⸗
ommene Löſung iſt zum U aber auch gar nicht nothwendig;
Wozu wären denn die theologiſch gebildeten Katecheten da? Dieſe
Aben den jeweiligen Verhältniſſen Rechnung zu tragen, ebloſes
Papier vermag dies nicht Ein Katechismus, der allen Katecheten
gefällt, Omm niemals zuſtande; daran liegt übrigens nicht alles
Der Katechet kann ſich helfen, ihm das Buch nicht ganz
zuſagt, das Kind aber kann ſich nicht helfen, wenn ſein
Katechismus für ſeine Hand nicht paſst aAher Uſs der leitende
Tundſa bei Abfaſſung eines Schulkatechismus der ſein: dieſer hat
hau  0  ich dem Bedürfniſſe de Kindes zu entſprechen.
Der Schulkatechismus ſei ſo leichtverſtändlich und ſo leichtlernbar
als möglich, eL ſoll nur das Nothwendigſte enthalten, die Antworten,
ſoweit thunlich, tn nappen Schriftſtellen. Vor allem alſo ſoll
die Sprache möglichſt einfach und kindlich und durchweg oncret
ſein. Wie wenig in dieſer Hinſicht Deharbe entſpricht, eweiſen Unter
anderem die allen Bei  vätern bekannten grauenhaften, 10 greuel⸗

Ird mit Rückſicht auf außeröſterreichiſche Verhältniſſe veröffentlicht.


